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Wetrok Remat forte 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

Betrieb: 

Arbeitsbereich: 

Tätigkeit: 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. 
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. 
 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
 
Hygienemaßnahmen: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den 
Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. 
duschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.  
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage 
ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich. 
 

VERHALTEN IM GEFAHRFALL 

Feuerwehr: 

Nr: 

Nr.: BA_Remat_forte_EU_V1 Stand: 09.04.2014 

ERSTE HILFE 

Allgemeine Hinweise: Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen. 
 
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Ärztliche Behandlung notwendig.  
Nach Hautkontakt: Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit 
fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.  
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.  

Entsorgung von Produktresten: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen 
Vorschriften.  
 
Verunreinigte Verpackungen: Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 
zugeführt werden. 

SACHGERECHTE ENTSORGUNG 

Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: 

Betriebsanweisung 
gem. § 14 GefStoffV 

Ätzend 

Verursacht schwere Verätzungen.  
 
Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.  
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